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Der Kanzleidirektor kann aber auf Grund einer allgemeinen Vollmacht
die Beſtellung des Kanonikus Johannes im Sinne des can. 465, 85
und zum interimiſtiſchen Stellvertreter genehmigen, wodurch derſelbe
die Trauungsvollmacht erhält (vgl Cꝗ

— 451, 2 n. 2). Nach der Ent⸗
ſcheidung der Interpretation vom *  uli 1922 Cbã AP Sedis XIV.

rei auch eine ſtillſchweigende Beſtätigung des pfarrlichen Stell
vertreters aus, wenn nur die Stellvertretang dem Ordinariat mitgeteiltund keine Einſprache erhoben wurde.

Graz V  rof Dr Haring.
Ausländiſche Todeserklärung.) Die Eliſabeth ring

eine ſtaatliche tſchechoſlowakiſche Todeserklärung thre Mannes bei und
will daraufhin In Oeſterreich eine Ehe ſchließen Darf der Pfarrer mit
dem obtumen ſich begnügen? Kirchlicherſeits iſt jedenfalls eine eigene
Todeserklärung no  18, da die 1 nicht unter allen Umſtänden
die ſtaatliche Auffaſſung El Und ſtaatlicherſeits? Die ſteiermärkiſche
Landesregierung ertlarte In einem konkreten Falle, daß von der 1  L
lediglich das ausländiſche Ehefähigkeitszeugnis 3¹ verlangen ſei Hiemit

ſtaatlicherſeits anerkannt.wird ndirekt die auslländiſche Todeserklärung
raz Prof Dr H Haring.(Gymnaſialſtudien m Ordensgenoſſenſchaften.) In eine

Ordensgenof enſchaft war ern ſogenannter „Spätberuf“ eingetreten.
erſelbe war vom Kaplan ſeiner Heimat bis zur vierten Gymnaſial⸗
klaſſe ausſchließlich vorbereitet worden. Hierauf folgte ſeine Aufnahme
In das oviziat. Kürzlich nun behauptete ein Religioſe, die Auf
nahme ſei ungültig, weil in den Declarationes circa Articulum sextum
decreti „Auetis admodum“, die von 1u September
herausgegeben wurden,!) für die Ufnahme Wi das ovizia erlang
werde, daß jemand die vierte Gymnaſialklaſſe abſolviert Aben müſſe,
und eil zugleich rklärt werde, daß rivate Studien nicht genügen
Deshalb wendet ſich der ere die Linzer Quartalſchrift mit der
Anfrage, ob die genannten Deklarationen noch 3u Recht be⸗
ſtehen

mne allg emeine Antwort auf die geſtellte Frage gibt Call 6,
In welchem ES el daß die Geſetze, 2 bis jetzt galten, aber weder
explicite noch implicite Im Kodex enthalten ſind, ihre verpflichtende
Kraft verloren aben, abgeſehen einigen Wutzmahiten die aber hier
nicht un Betracht kommen.

Praktiſch re ſich un die ganze Schwierigkeit die rage, ob
das genannte Dekret implicite Im CV enthalten ſei Es
nicht Autoren, die letztere behaupten unter Berufung auf Cd.  2 589,

„Religiosi IN inferioribus disciplinis rite instructi, IN philosophiae
studia Saltem Per bhiennium t Sacrae theologiae Saltem Der quadrien-
nium, doctrinae Thomae inhaerentes N normam CalI. 1366, § 2,
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dilnenter Merinbant⸗ secundum instrtletſmes Apdstltens Sedis“ Aber
ſelbſt leſe Autoren, welche die Anſicht vertreten, in dieſem Kanon ſei
implicite das rühere Recht enthalten, ind nicht einig darüber, in welchem
TU das frühere echt enthalten ſei. Die einen berufen ſich zum
Beweiſe ihrer Anſicht auf die Wendung „Secundum instructiones Apo-Stolicae Sedi die anderen auf den Ausdruck „In erioribus disci—Plinis rite instructi“.

Nach Janſen!) ind mit der Wendung „Secundum MatruStiones
Apostolicae Seddis“ die Deklarationen Pius' vom September 1909
emeint Dieſer Uffaſſung widerſpricht Biederlack⸗Führich, 2) der
ſagt, die uim Kanon genannten Inſtruktionen ſeien hauptſächli ent⸗
halten NHil der Enzyklika Leo III „Aeterni Patris  * üher die Art und
Weiſe, wie man ſich in. den Schulen die eEhre des eiligen Thomashalten müſſe

egen C Auffaſſungen aber ſpricht ſchon der Umſtand, daßun der Quellenangabe u dieſem Kanon die Enzyklika Leos IIIL über⸗
au nicht erwähnt wird, von den Deklarationen Pius aber nur
der dritte Punkt angegeben wird, der beſagt, daß die Studenten vier
O  —3  ahre Theologie ſtudieren müſſen, was 10 auch ausdrücklich im Kanon

Dies zeig deutlich, daß nach der Privatmeinung Gaſparris unter
den Inſtruktionen des Apoſtoliſchen Stuhles weder die EnzyklikaLebs 41 noch die Deklarationen Pius gemeint ſind

Doch 2  6 Inſtruktionen ſind dann überhaupt gemeint? NachVermeerſchs) und Oeſterle) handelt ES ſich hier Um Inſtruktionen,die erſt In Zukunft noch herausgegeben werden ſollen Zum Beweiſefür dieſe ſicht werden hauptſächli na  Ehende Gründe angeführt.Zunächſt wurde durch die Deklarationen Pius' der ſechſte Artikel
aus dem Dekrete Leos 11 „Auctis admodum“ rklärt In demſelbenArtikel aber wurde für die Subdiakonatsweihe Ern Jahr Theologie⸗ſtudium verlangt, für das Diakonat aber zwei Jahre und für die Prieſter⸗weihe drei V.  ahre leſe Beſtimmungen aber werden klar widerrufendurch Gall 970/,68 Folglich gelten leſe Inſtruktionen nicht mehr,bder nicht mehr ganz Ferner darf bei Beurteilung der ganzen Sachlagenicht überſehen werden, daß enn Hauptzweck, den Pius und Bene⸗—
dikt bei Herausgabe des Kodex hatten, darin beſtand, Uns klar und
deutlich 3 agen, 4 Geſetze eigentli  noch Rechtskraft habenleſe ſicht aber würde hier völlig vereitelt, da der Kanon nur von
Inſtruktionen Im allgemeinen ſpricht, die außerdem noch durch nacholgende Geſetze zUum Teil aufgehoben würden. Ugzerdem iſt In anderen
Fällen, In denen die ede iſt von Inſtruktionen, die ereits In der Ver
gangenheit erſchienen ſind, dies ausdrücklich hervorgehoben. So ſpricht
Cll 624 von »instructionibus, Sede Apostolica Hae de 465 Janſen 1I.; Ordensrecht“, 177

Biederlack⸗Führich, De i 1081S, 17120 Vermeer . Epitome Uris Canoniei 15 592Eſterle B., im Commentarium PrO VI. 308
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Cal 1357 aber von „Lorimn!s Sancta Sede Statu  ** Auf Uſtruk
tibnen, die noch Zukunft über das Udtum Ordensgenoſſenſchaften
erſcheinen ollten, auch ius Uſſe ſeiner Deklarationen
ingewieſen. Auch Enedt 0 ſeinem OtU PTOPIIO vom
15 September 1917 vorgeſehen, daß die römiſchen Kongregationen
Zukunft keine Dekrete, ondern Inſtruktionen herausgeben ſollten.

Als Einwand kann man eſe Auffaſſung nicht anführen,
erartige Inſtruktionen Elen —10 noch nicht erſchienen Zunächſt iſt nämlich
wohl 3u beachten, daß wiſchen der Ankündigung El Erlaſſes und dem
Llda ſe Ene geraume Zeit vergehen kann, wie der ürzliche rld
über den Portiunkula zeig der ſchon von Pius angekündigt
worden war Ferner 0 der Apoſtoliſche hinreichende Gelegen⸗
heit entſprechende Inſtruktionen den einzelnen rdensgenoſſenſchaften
3u geben als dieſelben nach dem Erſcheinen des odex ihre dem néEuen

Rechte angepaßten Konſtitutionen vorlegen mußten.
Demnach dürfte alſo das rühere Recht nicht enthalten ſein

dem UsSdru „Secundum instruetiones Apostolicae Sedis“
C auch Biederlack„Führich!) dürfte ſich 7 wenn EL meint

Ne Deklarationen Pius ſeien implicite enthalten dem Ausdruck
„III Inferioribus disciplinis rite instructi“.

Zum Beweiſe für ſeine Anſicht macht dieſer Utor geltend, daß
der Ausdruck „Tite instruceti“ von keiner anderen *  1  en E

verſtanden werden könne als von den Deklarationen Pius'
Hierauf antwortet Larrona,?) dieſer Ausdruck könne Ahin verſtanden
werden, daß die angehenden Religioſen Elne ähnliche Ausbildung
den Gymnaſialfächern aben müßten, Wie ſie 1364 für die
gehenden Weltkleriker vorgeſchrieben ſei ferner könne ?e- verſtanden
werden von parti  dren Verordnungen, wie ſie vielleicht für einzelne
egenden egeben ſeien; endlich könne, abſolut geſprochen, das Wort
„Tite auch als glei  edeutend betrachtet werden mit „Convenienter“
oder „Sufficienter“.

Utzerdem noch die Uffaſſung Biederlacks der ſchon
bben angeführte Beweis Aus der uellenangabe.

Auf dem Standpunkte, daß der Ausdruck „TIte instrucéti“ ſich nicht
auf die Deklarationen Pius ondern auf Call 1364 beziehe, ſcheint
ſich auch der glorrei regierende Heilige CVU 3u ſtellen ſeinem
reiben „Unigenitus dei Filius die höchſten Oberen CU
Ordensgenoſſenſchaften. Nachdem EU nämlich ſeine Freude darüber 9E
äußert atte, daß die Ordensgendſſenſchaften allgemein zur Heran
iehung des Nachwuchſes Ergene Ordensſchulen gegründet hätten, ſchärft
er den Oberen Elnn. VY  hr werdet alſo nachdrücklich Afur ſorgen, daß

die Fächer elehrt werden, den Gymnaſien ehr
o daß ſie nicht vorher das bvizia eintreten, bevor ſie die ſogenannten
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humaniſtiſchen Studien vollendet haben, außer ein eutſrechend ſchwer⸗
wiegender Grund würde eine andere Entſcheidung nahelegen.“ “) Wie
man ſieht, hat dieſe Beſtimmung manche Aehnlichkeit mit den Vor
ſchriften Pius' Iu ſeinen Deklarationen. Trotzdem aber kurz vorher
Eein reiben Pius' erwähnt worden war, beruft ſich hier der Heilige
Vater nicht auf Piu 2 — ondern auf Cll 589, und war nur für den
erſten Teil der angeführten Stelle, der beſagt, daß die Gymnaſial⸗
er gelehrt werden müßten, nicht aber für den Teil, der beſagt,
leſe Disziplinen müßten gelehrt werden vor der Aufnahme un das
oviziat. Daß aber dieſe Ev gelehrt werden müſſen, kann man aus
Call 589 beweiſen, en man den Ausdruck „Tite instructi“ Tklärt wie
Larrona, mit Berufung auf CalIlI 1364

Demnach ind dieé Deklarationen auch nicht enthalten In dem
Ausdrucke In inferioribus disciplinis rite instrucçéti“.

Bevor man aber die eingangs geſtellte rage beantwortet, muß
man noch wohl beachten, daß 1XI in dem eben erwähnten reiben
erlangt, die Gym enaſialſtudien müßten der Ufnahme In das No
viziat IOr N E och ind dieſe Beſtimmungen weſentlich milder
als die Verordnungen 1u Denn nach den „declarationes““ durftejemand in das bviziat In Ausnahmefällen Aaus wichtigen Gründen nuln
dann aufgenommen werden, enn EL die vierte Gymnaſialklaſſe mit
Erfolg abſolviert ollte man aber jemand aufnehmen, der nur
privatim Unterricht genoſſen hatte, dann mu man den Apo
ſtoliſchen Stuhl Um Konvalidation der Udien rekurrieren. Da Pius XI.
eſe Einſchränkungen nicht macht, noch QAbet auf Pius verweiſt, ſogelten Offenbar dieſe Beſtimmungen der Deklarationen nicht mehr.

Demnach wird man auf die geſtellte Anfrage antworten können:
Die Deklarationen aben keine Rechtskraft mehr. Folglich kann
jemand In das oviziat aufgenommen werden, auch enn die vierte
Gymnaſialklaſſe noch nicht abſolviert hat, ſelbſt enn EL nur eine private
Vorbereitung genoſſen hat egen der Beſtimmungen Pius' XI aber
müſſen hiefür gewichtige Gründe vorliegen. Der Betreffende muß
auch nachher die fehlenden Studien ergänzen, weil nur dann 3uUden philoſophiſchen Studien zugelaſſen werden darf, wenn In den
hu maniſtiſchen Fächern Tite instruétus“ iſt etztere iſt aber nur
dann, wenn EL In N Gymnaſialfächern ohne Einſchränkung, alſo auchun den Nebenfächern hinreichend Unterrichtet iſt Wäre aber jemand ohne
entſprechenden Grund ereits In das oviziat aufgenommen worden,dann wäre die Aufnahme gültig, denn nach Gd  2 11 ſind nUur jene Ge
ſetze irritierend, bei denen dies ausdrückli
geſagt wird. oder Iun äquivalenter eiſe

Münſter Weſtf.) Dr Heribent Jone Cap
XVI 192⁴), Pp. 140

2) Man bnnte hierin! wohl auch einen Anfan 25 den oben öfterserwähnten ehen


